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Vorwort

KI-Systeme krempeln die Arbeitswelt um: Aus 

einfachen Assistenten werden zunehmend 

autonome Agenten, denen immer mehr Ent-

scheidungen delegiert werden – auch im Per-

sonalbereich. Unternehmen setzen KI ein, um 

Bewerber*innen zu bewerten, Beschäftigte 

einzustufen oder Schichten zu planen. Werden 

solche Systeme ungeprüft eingeführt, entste-

hen strukturelle Benachteiligungen – versteckt 

hinter komplexen Algorithmen. Immer wieder 

hören wir von Diskriminierung bei der Auswahl 

von Bewerber*innen, bei Karriereentscheidun-

gen oder in der Personaleinsatzplanung.

Diskriminierung ist kein Randproblem: 2024 

wandten sich 11.405 Menschen an die Anti-

diskriminierungsstelle des Bundes – mehr als 

doppelt so viele wie 2019. Fast die Hälfte mel-

dete rassistische Diskriminierung, auch Fälle se-

xueller Belästigung nahmen deutlich zu. Frau-

en erleben nach wie vor Sexismus, verdienen 

weniger und erhalten seltener dieselben Chan-

cen. Jeder dritte gemeldete Fall betrifft den  

Arbeitsplatz.

Das sind keine Einzelfälle. Es sind Zeichen 

struktureller Diskriminierung, die sich im Ar-

beitsalltag und zunehmend auch durch KI-

Systeme manifestieren. Umso wichtiger ist die 

Frage: Wie gestalten wir diese digitale Trans-

formation demokratisch – und gerecht?

Die Arbeitswelt ist einer der letzten Orte, an 

denen Menschen Mitbestimmung und Aner-

kennung konkret erleben können. Dieses Poten- 

zial dürfen wir nicht aus der Hand geben. Denn 

wer in einem KI-gesteuerten Arbeitsalltag keine 

Mitsprache hat, verliert mehr als Kontrolle über 

Technik – er oder sie verliert Vertrauen, Sinn 

und letztlich Bindung.

Deshalb reicht es nicht, Beschäftigte bei der Ein-

führung von KI irgendwie zu beteiligen – als  

Feigenblatt, spät im Prozess. Es braucht echte 

Beteiligung: von Anfang an und auf Augenhöhe. 

Mit dem Ziel, dass Systeme so gestaltet werden, 

dass Menschen ihre Erfahrung einbringen kön-

nen und sich nicht überflüssig fühlen. Eine kluge 

Einbindung stärkt nicht nur den Schutz vor 

Diskriminierung, sondern auch die Identifika- 

tion mit der Arbeit, mit dem Produkt – und mit 

dem Unternehmen. In Zeiten des Fachkräfte-

mangels ist das ein starkes Argument.

In einer Zeit, in der digitale Systeme immer 

stärker über Lebenschancen mitentscheiden, 

braucht es klare Regeln und demokratische 

Kontrolle. Die Gestaltung von KI ist keine rein 

technische Frage – sie ist eine gesellschaftliche 

Aufgabe. Wenn betriebliche Mitbestimmung 

nicht Schritt hält, droht ein Kontrollverlust über 

zentrale Entscheidungen in der Arbeitswelt.

Betriebsräte tragen hier eine besondere Ver-

antwortung. Nach § 80 Betriebsverfassungs-

gesetz sind sie verpflichtet, die Gleichstellung 

und den Schutz vor Benachteiligung zu för-

dern – auch gegenüber neuen Technologien. 

Dieser Leitfaden will sie dabei unterstützen: 

mit Hintergrundwissen, Checklisten, Tipps für 

Schutzklauseln und konkreten Fragen, die hel-

fen, einen kritischen Blick hinter die KI-Kulisse 

zu werfen.

Stärken wir Mitbestimmung im Betrieb, stär-

ken wir Demokratie im Alltag.

Arthur Groth

Geschäftsführer

ver.di Bildungswerk Hessen e. V.

Carola Köppel		  Leandra Scholz

Projektleitung WIN:A

ver.di Bildungswerk Hessen e. V.



4  |  BR Handlungsleitfaden – KI & Diskriminierung



BR Handlungsleitfaden – KI & Diskriminierung  |  5

Künstliche Intelligenz (KI) ist der große Trend in 

der Softwarebranche. Immer mehr Unterneh-

men setzen KI-Systeme ein oder planen deren 

Einsatz. Laut einer Umfrage des ifo Zentrums 

für Makroökonomik und Befragungen nutzen 

etwa 40 Prozent der Unternehmen in Deutsch-

land KI in ihren Geschäftsprozessen (ifo Insti-

tut 2025). 

Der Einsatz von KI verändert nicht nur die An-

forderungen an die Beschäftigten, sondern er-

höht auch das Risiko für Diskriminierung. Das 

liegt hauptsächlich daran, dass Nutzer*innen 

unklar bleibt, wie ein KI-System zu einer Ent-

scheidung kommt. Besonders problematisch 

wird das, wenn das Softwaresystem eine Ent-

scheidung über Beschäftigte treffen soll. Das 

Personalmanagement ist hierfür ein Schlüssel-

bereich. Deshalb stuft die europäische KI-Ver-

ordnung KI-Systeme in diesem Bereich in Er-

wägungsgrund 57 als hochriskant ein. 

Wenn KI Personal plant
Im Personalwesen entwickelt sich die klassi-

sche Personalverwaltung zu einem strategi-

schen Personalmanagement. Der Wandel zeigt 

sich im Selbstverständnis moderner HR-Abtei-

lungen und in der Terminologie und Funktio-

nalität entsprechender Software. Man spricht 

zunehmend von Personalmanagementsyste-

men statt von Personalinformationssystemen.  

Ausgehend von einer zentralen Datenhaltung 

sollen alle personalwirtschaftlichen Prozesse 

abgedeckt werden: von der Personalbeschaf-

fung über die Einarbeitung und das Ausschei-

den von Beschäftigten, die Verwaltung der 

Stammdaten, die Qualifikation und das Talent-

management bis hin zum Leistungsmanagement 

sowie Zielvereinbarungen (Bargmann 2024).

Wie verbreitet KI-Komponenten in der Perso-

nalverwaltung tatsächlich sind, lässt sich nicht 

genau bestimmen. Die Zahl der Unternehmen, 

die KI-Systeme im Personalmanagement ein-

setzen, schwankt zwischen jedem fünftem 

und jedem achten Unternehmen (HR-Soft-

ware-Report-2024; Hensel / Reichhold 2025). 

Beispiele für diskriminierende KI-Systeme tau-

chen nicht nur am Arbeitsplatz auf, sondern in 

vielen Lebensbereichen. 

Die Nichtregierungsorganisation Algorithm 

Watch veröffentlichte 2022 einen Ratgeber, 

der hilft, solche Fälle von Diskriminierung 

durch KI zu erkennen. So werden Menschen 

beispielsweise aufgrund einer ungünstigen 

Kombination von Alter und Geschlecht als nicht 

kreditwürdig eingestuft. Beispiel: Ein Online-

versandhändler verweigert einer 40-jährigen 

Frau nach automatischer Prüfung, ihre Ware 

auf Rechnung zu kaufen. Die Kundin hat eine 

gut bezahlte Arbeit und keinerlei negativen 

Einträge bei einem Kreditprüfungsunterneh-

men. Wie ist das zu erklären? Die Ablehnung 

könnte daran liegen, dass Frauen in ihrem Al-

ter häufiger alleinerziehend sind und deshalb 

weniger finanzielle Rücklagen haben, vermu-

tet ein Mitarbeiter des Kreditprüfungsunter-

nehmens. Ein anderes Beispiel sind Gesichts-

erkennungssysteme, die schwarze Menschen 

nicht erkennen. Oder Autoversicherungen, die 

den Beitrag abhängig von der Nationalität des 

/ der Versicherten berechnen. Für solche Fälle 

ist ein Betriebsrat nicht zuständig. Sie verdeut-

lichen jedoch, dass KI zu Diskriminierung ein-

zelner Menschen oder zur Benachteiligung von 

Gruppen führen kann (AlgorithmWatch 2022). 

Aber warum fördert KI diese Dynamik? Das 

Diskriminierungsrisiko steigt, je weniger die 

Funktionsweise von KI-Systemen verstanden 

wird. Sind die Entscheidungswege nicht trans-

parent, können diskriminierende Effekte inner-

halb und außerhalb des Betriebes nicht aufge-

deckt werden. 

Ein oft zitiertes Beispiel entfachte vor Jahren 

die Debatte über die Diskriminierungsgefahr 

automatisierter Bewerber*innenauswahl. Der 

Onlineversandhändler Amazon entwickelte  

vor zehn Jahren eine Software, die mithilfe von

Kapitel 1
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KI-Verfahren Lebensläufe von Bewerber*innen

bewerten sollte, um die idealen Bewerber*innen 

für das Unternehmen herauszufiltern. Ganz 

nach dem Prinzip der Sternebewertung bei ei-

nem Kauf von Amazon-Produkten sollte das 

System Bewerber*innen zwischen einem und 

fünf Sternen bewerten. Auf die Weise sollte die 

Eignung für die Stelle anzeigt werden. 

Der Trainingsdatensatz basierte auf Lebensläu-

fen, die Amazon aus den vergangenen zehn 

Jahren vorlagen. Da bei Amazon als großem 

Tech-Konzern männliche Bewerber domi-

nierten, fehlte es auch im Datensatz an Aus-

gewogenheit. Obwohl versucht wurde, das 

Geschlecht als Kategorie auszuschließen, ori-

entierte sich das System dennoch daran. Das 

System ging davon aus, dass Männer besser 

für die ausgeschriebenen Stellen geeignet seien 

und bewertete Bewerbungen dann schlech-

ter, wenn sich ein Hinweis auf eine Bewerbe-

rin fand, etwa weil der Besuch eines Frauen-

colleges vermerkt war oder Freizeitaktivitäten 

wie ein Frauenschachclub. Solche Bewerbun-

gen wurden abgewertet (Wulf 2024). 

Aktuell wird in den USA ein Fall verhandelt, 

der eine Diskriminierung durch eine Recrui-

ting-Software vermuten lässt. In den USA ver-

klagt Derek Mobley Workday – einen Anbieter 

von Cloud-basierter Computersoftware unter 

anderem für Personalverwaltung und Unter-

nehmensplanung. Mobley wirft Workday vor, 

dass in seinem Fall rassistische Vorurteile, Al-

tersdiskriminierung und eine Diskriminierung 

aufgrund psychischer Beeinträchtigungen in  

der KI-gestützten Vorauswahl von Bewerber*-

innen dazu geführt haben, dass er bei über 

100 Bewerbungen zu keinem Bewerbungs-

gespräch eingeladen worden sei. Die Absagen  

seien teilweise in weniger als einer Stunde 

nach Einreichen der Bewerbung oder mitten 

in der Nacht erfolgt. Deshalb gehe er von einer 

vollautomatisierten Bearbeitung seiner Bewer-

bungen aus (Wiessner 2024; Duffy 2025). 

Auch wenn sich diese Beispiele nicht auf den 

deutschen oder europäischen Rechtsraum be-

ziehen, zeigen sie, welches Risiko durch eine au-

tomatisierte Mustererkennung entstehen kann. 

Unter einem Algorithmus  

ist eine exakte Handlungs-

anweisung zur Lösung ei-

nes Problems zu verstehen.

Wie KI diskriminiert

Betriebsräte müssen zunächst herausfinden, 

wann eine Software mit KI-Komponenten zu 

Diskriminierung führen kann. Dabei hilft es, 

zwei zentrale Fragen zu stellen: Welchen Ein-

satzzweck hat das System im Betrieb? Welchen 

Entscheidungsspielraum bekommt das System? 

Das Risiko für Diskriminierung steigt deutlich, 

wenn Softwaresysteme Entscheidungen über 

Beschäftigte vorschlagen oder vollständig selbst 

treffen.

Um zu verstehen, warum KI-Systeme proble-

matische Entscheidungen treffen, lohnt sich ein 

Blick auf die grundsätzliche Funktionsweise der 

Technologie. Dieses Verständnis hilft Betriebsrä-

ten, Handlungsstrategien zu entwickeln. 

Ein kurzer Abriss zu KI
Die sogenannte Künstliche Intelligenz ist ein 

Teilgebiet der Informatik. Sie beschreibt eine 

Computertechnologie, kein spezifisches Sys-

tem. Deshalb begegnet uns das Label »KI« 

heute in verschiedenen Lebensbereichen und 

Softwaresystemen. Die Grundidee der KI ist 

nicht neu. Entwickler*innen wollen Algorith-

men programmieren, die menschliche Fähig-

keiten nachahmen können: logisches Denken, 

Lernen, Planen und Kreativität (Ladwig 2024). 

Das soll durch Regeln oder Prinzipien gesche-

hen, die ein Computer durch Berechnungen 

umsetzen kann. Bereits in den 1930er-Jahren 

beschäftigten sich Forscher*innen mit der 

Kapitel 1: Wenn Künstliche Intelligenz diskriminiert
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Frage, wie eine Maschine entwickelt werden 

kann, die jedes Problem löst. 

In den folgenden Jahrzehnten trieben For-

scher*innen die Künstliche Intelligenz weiter 

voran. Doch begrenzten sie mangelndes Wis-

sen über die menschliche Intelligenz, schwache 

Computerleistung und fehlende Daten. Die 

Entwicklungen in der Computertechnik und die 

fortschreitende Digitalisierung haben in den 

vergangenen Jahren zu enormen Fortschritten 

bei KI-Technologien geführt (Lenzen 2020).

Es gibt verschiedene KI-Verfahren, die sich un-

ter anderem darin unterscheiden, wie sie kom-

plexe Aufgaben bewältigen können. Das Pro-

blem: Je komplexer die Anforderungen, desto 

schlechter sind die Entscheidungen nachvoll-

ziehbar (siehe Abb. 1). Dadurch können weder 

Vorurteile und Diskriminierung ausgeschlossen 

noch Fehler entdeckt werden.  Um als Betriebs-

rat undurchsichtige Systeme zu identifizieren 

und ihre Risiken einzuschätzen, ist es hilfreich, 

grundlegende Funktionsweisen – besonders 

von komplexen und intransparenten KI-Ver-

fahren – zu verstehen.

Der Unterschied von IT und KI  
Wie unterscheiden sich herkömmliche IT-An-

wendungen von KI-Systemen? Beides sind al-

gorithmische Entscheidungssysteme. Der zent-

rale Unterschied liegt darin, ob der Lösungsweg 

vorgegeben ist oder nicht. 

Herkömmliche IT-Anwendungen basieren auf 

regelbasierten Wenn-Dann-Programmierungen. 

Der Lösungsweg ist in einem Regelwerk be-

schrieben, das Schritt für Schritt angewendet 

wird. Dabei greift das System auf Wissensbe-

stände zurück, die Expert*innen erstellt und 

strukturiert haben. Ist das Problem zu kompli-

ziert, muss die Lösung mit KI gefunden wer-

den (Kompetenzzentrum öffentliche IT 2017; 

Schröder / Höfers 2022).

Kapitel 1: Wenn Künstliche Intelligenz diskriminiert

Ist das Problem zu kompli-

ziert, scheitern IT-Anwen-

dungen. Dann muss die KI 

eine Lösung finden.
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KI-Anwendungen werden anders programmiert: 

Das System soll selbstständig eine Lösung fin-

den, ohne dass der Lösungsweg programmiert 

wurde (Kompetenzzentrum öffentliche IT 2017; 

Schröder / Höfers 2022). Dafür braucht es aus-

reichend Beispieldaten – wie Bilder, Sensorda-

ten oder Texte. Das Softwaresystem analysiert 

diese Beispieldaten und trifft darauf basierend 

Entscheidungen. Um selbstständig Probleme 

zu bewältigen, muss das System lernfähig sein. 

Dieser softwareseitige Lernprozess heißt ma-

schinelles Lernen (Döbel u.a. 2018). 

Mit einer statistischen Methode entwickelt das 

System anhand der Beispieldaten ein Modell 

zur Problemlösung, ohne einem direkt vorge-

gebenen Lösungsweg zu folgen. 

Das KI-Verfahren, das aktuell die höchsten 

Komplexitätsanforderungen bewältigen kann, 

ist gleichzeitig am schlechtesten nachvollzieh-

bar: das neuronale Netz. Anwendungen wie 

ChatGPT und andere Sprachmodelle sowie  

Softwaresysteme zur Bilderkennung basieren 

auf neuronalen Netzen. 

Bei künstlichen neuronalen Netzen wird ver-

sucht, ähnlich dem menschlichen Gehirn, Neu-

ronenverbände nachzubilden. Dafür werden 

mehrere Schichten künstlicher Neuronen in 

Form von Rechenprozessen hintereinanderge-

schaltet: die Eingangsschicht, unterschiedlich 

viele versteckte Schichten und die Ausgabe-

schicht (siehe Abb. 2). Sobald ein künstliches 

Neuron ein Eingangssignal erhält, berechnet 

es anhand einer internen Aktivierungsfunkti-

on einen Wert. Dieser Wert entscheidet, ob 

eine Aktivierung erfolgt oder nicht. Diese Be-

rechnung folgt einer vordefinierten mathema-

tischen Gleichung und ist für Computersyste-

me lesbar (Müller 2019). 

Neben der Aktivierung eines künstlichen Neu-

rons spielt die Gewichtung eine entscheiden-

de Rolle für den Lernprozess des Systems. Ver-

bindungen zwischen einzelnen Neuronen haben 

unterschiedliche Gewichtungen. Je nachdem, ob 

sie zur korrekten Antwort beigetragen haben, 

werden sie höher oder niedriger gewichtet. 

Kapitel 1: Wenn Künstliche Intelligenz diskriminiert
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Überwachtes Lernen 
Stellen Sie sich vor: Ein Bilderkennungssystem 

erhält einen Trainingsdatensatz mit Bildern von 

Hunden und Katzen. Die Bilder wurden bereits 

klassifiziert. Es ist also klar, welches Bild einen 

Hund oder eine Katze zeigt. 

Das System versucht nun, Muster zu erkennen, 

an denen unterschieden werden kann, ob ein 

Bild einen Hund oder eine Katze zeigt. Die Ver-

bindungen, die zur richtigen Entscheidung bei-

getragen haben, werden als relevanter einge-

stuft und erhalten eine stärkere Gewichtung.

Diese Bildklassifizierung machen wir alle mit. 

Wenn wir im Internet nachweisen müssen, dass 

wir keine Maschine sind, erkennen wir Ampeln, 

Busse, Hunde oder Motorräder. In diesem Mo-

ment klassifizieren wir Bilder und erweitern 

Datensätze mit Informationen (Morozov 2016).  

Das Blackbox-Problem
Die Intransparenz weist auf ein Problem hin: 

das Blackbox-Phänomen. Das System erstellt 

anhand der statistischen Methode ein Modell 

zur Problemlösung. Ein Modell beschreibt je-

doch nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit, ba-

sierend auf den Beispieldaten. Die komplexe 

Realität muss stark vereinfacht werden, um in 

einem Modell abgebildet werden zu können. 

Eine Situation wird so vereinfacht, dass sie in 

ein mathematisches Problem übersetzt werden 

kann (Spiecker gen. Döhmann / Towfigh 2023). 

Die Datenverarbeitung erfolgt im Verborge-

nen. Die Entscheidungsprozesse hängen von 

den erkannten Mustern in den Daten ab. Es 

bleibt unklar, wie das System zu der Entschei-

dung gekommen ist, dass auf einem Bild ein 

Hund oder eine Katze zu sehen ist. 

Neuronale Netze können unstrukturierte Da-

ten verarbeiten – egal, ob Ton-, Text-, Bild- 

oder Videodateien. Wichtig ist nur, dass das 

System die Menge an Daten verarbeiten kann. 

Damit ein Computersystem Entscheidungen 

über unsere Welt treffen kann, muss diese 

Welt für dieses Computersystem erfassbar und 

verarbeitbar sein. Die fortschreitende Digitali-

sierung mit tausenden Sensoren an Smartpho-

nes, Autos, Smarthomes und vieles mehr hat 

die Grundlage dafür geschaffen. 

Anwender*innen und Betreiber*innen von KI-

Systemen können häufig nicht nachvollziehen, 

auf welchen Daten eine Entscheidung beruht 

(Spiecker gen. Döhmann / Towfigh 2023). Für 

den Betrieb bedeutet dies, dass Blackbox-Sys-

teme, die dem Betriebsrat nicht erklärt werden 

können, im Grunde die Auskunftsanforderun-

gen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht er-

füllen (Spielkamp / Gießler 2020).

Daten sind nicht neutral
Daten spiegeln gesellschaftliche Ungleichheit 

wider und sind deshalb nicht neutral. Beispiel 

Amazon: Das System stufte Bewerbungen von 

Kapitel 1: Wenn Künstliche Intelligenz diskriminiert

Wie das Bilderkennungs-

system einen Hund von 

einer Katze unterscheidet, 

ist für den Menschen nicht 

nachvollziehbar.
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Kapitel 1: Wenn Künstliche Intelligenz diskriminiert

Frauen herab, weil die Beispieldaten haupt-

sächlich auf Lebensläufen von Männern basier-

ten. Amazon ist eines der größten Unterneh-

men der Tech-Branche; tatsächlich arbeiten in 

der Tech-Branche mehr Männer als Frauen. 

Das hat jedoch Gründe: Frauen erhalten nicht 

den gleichen Zugang zu technischen Berufen 

wie Männer. In den vergangenen Jahrzehnten 

hat sich Gesellschaft jedoch weiterentwickelt. 

Durch Problembewusstsein und mit gezielter 

Förderung von Mädchen und Frauen in MINT-

Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaft und Technik) brechen alte Strukturen 

auf. Mehr Frauen erhalten Zugang zu diesen 

Arbeitsfeldern. 

Wenn Entscheidungen aber auf KI-Systeme 

verlagert werden und wir uns auf automatisch 

generierte Entscheidungen verlassen, ohne 

den Entscheidungsweg zu hinterfragen, wer-

den solche Fortschritte zunichtegemacht. 

Im Lebenszyklus von KI-Systemen ist an ver-

schiedenen Stellen Bewusstsein für Diskrimi-

nierung und gesellschaftliche Ungleichheit 

notwendig: 

Entwickler*innen: Sie brauchen Wissen über 

gesellschaftliche Vorurteile und die Kompe-

tenz, bei der Datenauswahl diskriminierungs-

sensibel vorzugehen. Menschen entscheiden, 

welche Daten wann und wie erhoben und in 

die Systeme eingespielt werden. 

Datenqualität: Daten unterscheiden sich in 

ihrer Qualität – zum Beispiel darin, ob sie ak-

tuell oder veraltet sind und welche Gruppen 

über- oder unterrepräsentiert werden. Schlech-

te Daten führen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zu minderwertigen oder falschen Ergebnissen 

des KI-Systems. Bei lernenden Algorithmen be-

einflussen die Trainingsdaten die Systemfunkti-

on stark (Brandner 2023).

Betriebsrat: Um den Gleichstellungsaufgaben 

nach § 80.1 BetrVG nachzukommen, muss ge-

klärt werden, welche Daten für das Training 

genutzt wurden, welche Kriterien der Aus-

wahl von Trainingsdaten zugrunde lagen und 

wie die Daten weiterbearbeitet wurden. Au-

ßerdem: Welche betrieblichen Daten fließen 

in das System ein und welche können ausge-

schlossen werden? 

Der Dreh- und Angelpunkt von KI-Systemen 

sind die Trainingsdaten und die betrieblichen 

Daten, mit denen das System arbeitet. 

KI-Systeme sollten keine 

Entscheidungen über Men-

schen treffen.
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Ein Szenario im Betrieb: 
Das Unternehmen möchte das Personaldaten-

verwaltungssystem durch eine moderne Per-

sonalmanagementsoftware inklusive KI-Kom-

ponenten ersetzen. Deshalb wendet sich die 

Geschäftsführung an den Betriebsrat. Denn 

der Arbeitgeber hat den Betriebsrat unter an-

derem nach § 90 BetrVG über die Planung 

von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen ein-

schließlich des Einsatzes von Künstlicher Intel-

ligenz rechtzeitig unter Vorlage der erforderli-

chen Unterlagen zu unterrichten. 

Die alte Software diente der HR-Abteilung 

hauptsächlich für Informationen und Auswer-

tungen. Das neue System soll deutlich mehr 

leisten: Es soll verschiedene personalwirtschaft- 

liche Prozesse im Unternehmen steuern und 

Führungskräfte sowie Beschäftigte unterstützen, 

indem unter anderem Einarbeitungs- und Fort-

bildungspläne automatisch anhand betriebsin-

terner Daten erstellt werden. 

Moderne Personalmanagementsysteme wie 

Workday Illuminate oder SAP Success Factors 

sind modular aufgebaut. Sie decken verschie-

dene Prozesse ab (Bargmann 2024):

   Recruiting / Personalbeschaffung 

   Einstellen und An-Bord-Nehmen neuer 

Beschäftigter, Ausscheiden regeln

   Verwaltung der Stammdaten 

   Qualifikation und Talentmanagement 

   Leistungsmanagement 

   Zielvereinbarungen 

   Personalentwicklung / Learningmanage- 

ment 

   Vergütung und Compensation 

   Mitarbeiter*innengespräche 

Die Softwareanbieter versprechen, dass Un-

ternehmen mit diesen Systemen datenbasiert 

schnellere und präzisere Entscheidungen tref-

fen können. Die Übersicht zeigt allerdings, dass 

viele personenbezogene Daten verarbeitet 

werden. Zusätzlich setzen diese Systeme auf 

KI-Technologie – und damit auf intransparen-

te Prozesse. 

In unserem Szenario will das Unternehmen 

ein Personalmanagementsystem mit KI-Kom-

ponenten einführen. Dabei sind zwei Aspekte 

wichtig. Normalerweise werden nicht alle Mo-

dule gleichzeitig eingeführt. Stattdessen er-

weitert das Unternehmen den Funktionsumfang 

nach und nach. Zudem werden diese Systeme 

häufig als cloudbasierte »Software as a Service« 

angeboten. Der Anbieter hostet die Software 

auf eigenen Servern, das Unternehmen zahlt 

nur für die Nutzung. Teil des Service sind regel- 

mäßige Systemupdates (Grasy u.a. 2024). 

Kapitel 2

Von KI-gestützten HR-Systemen aussortiert
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Benachteiligungen aus 

rassistischen Gründen  

oder wegen der ethnischen 

Herkunft, des Geschlechts, 

der Religion oder Weltan-

schauung, einer Behinde-

rung, des Alters oder der 

sexuellen Identität 

(§ 1 AGG, Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz)

Kapitel 2: Von KI-gestützten HR-Systemen aussortiert

Beide Aspekte sind für den Betriebsrat rele-

vant. Er muss sicherstellen, dass sein Mitbe-

stimmungsrecht auch bei Erweiterungen und 

Updates erhalten bleibt (Grasy u.a. 2024). 

Das Unternehmen zielt mit dem neuen System 

auf Effizienzsteigerung und Individualisierung 

der Personalentwicklung. Das soll mit KI-ge-

stütztem Leistungs- und Talentmanagement, 

Qualifizierung sowie interner Mobilität erreicht 

werden.  

KI-gestütztes Talentmanagement 
Talentmanagement umfasst Konzepte, die si-

cherstellen sollen, dass die richtigen Beschäf-

tigten die richtigen Positionen im Unterneh-

men besetzen. 

Anbieter versprechen »Maßgeschneiderte Kar-

riereentwicklung« oder »Individuelle Lernpfade«.

Sie werben damit, dass Kenntnislücken identifi-

ziert, personalisierte Learning-Angebote erstellt 

und maßgeschneiderte Chancen ermittelt wer-

den können. Doch auf welcher Basis empfiehlt 

das KI-System eine Weiterbildung oder Beför-

derung?

Das System nutzt nur Trainingsdaten und be-

triebliche Beschäftigtendaten. Es analysiert 

aber anhand interner und möglicherweise ex-

terner, aktueller und vergangener Personalda-

ten, welche Weiterbildung sinnvoll sein könn-

te. Das System wertet beispielsweise aus, wer 

wann welche Fortbildungen besucht, wer sie 

erfolgreich abgeschlossen, abgebrochen oder 

pausiert und wie sich die berufliche Entwick-

lung im Betrieb fortgesetzt hat. 

Das Problem: Das System lernt aus Mustern – 

und die spiegeln oft gesellschaftliche Ungleich-

heiten wider. So arbeiten Frauen wegen un-

gleicher Verteilung von Sorgearbeit häufiger in 

Teilzeit und nehmen seltener an Fortbildungen 

teil. Wenn hauptsächlich männliche Beschäf-

tigte bestimmte Weiterbildungen erfolgreich 

abgeschlossen und anschließend Führungspo-

sitionen erhalten haben, erkennt das KI-System 

möglicherweise das Geschlecht als relevantes 

Muster. Die Folge: Weiblichen Beschäftigten 

werden beförderungsrelevante Weiterbildun-

gen erst gar nicht angeboten. 

Risiken durch Leistungsmanagement
SAP Success Factors ermöglicht es Führungs-

kräften, Bewertungen von Beschäftigten auf 

Basis vorliegender Daten generieren zu lassen. 

Obwohl SAP verspricht, nur verfügbare Daten 

zu nutzen, bleibt unklar, welche Trainingsdaten 

tatsächlich verwendet wurden und wie Ge-

schlecht, Alter, Beeinträchtigung und Sorge- 

verpflichtungen das Ergebnis beeinflussen. 

Diese Softwaresysteme können auch Ranglis-

ten zur vergleichenden Kompetenzbewertung 

erstellen. Daraus entstehen implizit zwei Kate-

gorien: High Performer (Leistungsstarke) und 

Low Performer (Leistungsschwache). 

Proxy-Diskriminierung
Eine Einteilung in High oder Low Performer 

erfolgt möglicherweise nicht nur anhand der 

Arbeitsleistung. Denkbar wäre, dass der Ab-

schluss an einer Schule schlechter bewertet 

wird als an einer anderen Schule – besonders 

wenn sie in einem Stadtteil liegt, in dem viele 

Menschen mit Migrationsgeschichte oder ge-

ringem Einkommen leben. Das wird als Proxy-

Diskriminierung bezeichnet. Mit Proxy-Diskri-

minierung lässt sich Diskriminierungspotenzial 

identifizieren. Proxies sind Kriterien, die stell-

vertretend für andere stehen. 

KI-Systeme suchen nach Beziehungen in Da-

tensätzen und treffen auf dieser Basis Entschei-

dungen. Diese Stellvertreterkategorien sind oft 

keine klassischen Diskriminierungsmerkmale 

im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetzes, weisen aber starke Zusammenhänge 

mit geschützten Merkmalen auf. Durch diese 

Beziehungen leitet das System Gruppenzuge-

hörigkeiten ab, wodurch negative Konsequen-

zen für einzelne Personen entstehen können. 
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Um das Diskriminierungsrisiko von KI-Systemen 

zu verringern und diese Systeme im Interesse 

der Beschäftigten einzuführen und zu gestal-

ten, sollte sich der Betriebsrat in unserem Sze-

nario mit dem Arbeitgeber auf ethische Grund-

sätze und Leitplanken einigen.

Menschliche Entscheidungshoheit
Das wichtigste Ziel ist, dass Beschäftigte und 

Betriebsrat fundierte Entscheidungen zum Ein-

satz von KI-Systemen treffen können. Dafür 

brauchen sie das Wissen und die Mittel, um die 

Funktionsweise dieser Systeme ausreichend zu 

verstehen und sinnvoll mit ihnen zu arbeiten. Die 

europäische KI-Verordnung fordert in Artikel 

4 ausdrücklich, dass KI-Systeme so entwickelt 

werden müssen, dass sie für die Nutzer*innen 

verständlich und kontrollierbar bleiben.

Das Prinzip der menschlichen Aufsicht soll-

te als ein grundlegendes ethisches Leitprin-

zip beim Einsatz von KI im Betrieb gelten. Es 

stellt sicher, dass technische Systeme nicht die 

Entscheidungsmacht über Menschen über-

nehmen, sondern sie unterstützen und ihnen 

verantwortlich bleiben (HEG-KI 2019).

Bei den Steuerungs- und Kontrollmechanismen 

sind verschiedene Abstufungen möglich (HEG-

KI 2019):

   Human-on-the-Loop: Der Mensch über- 

      wacht das System, kann aber nicht direkt  

     in jede einzelne Entscheidung eingreifen.  

      Er kann jedoch bei Bedarf übergeordnete  

    Entscheidungen beeinflussen.

   Human-in-the-Loop: Der Mensch ist in  

        jeden Entscheidungsprozess eingebunden  

   und kann stets korrigierend eingreifen. 

   Human-in-Command: Der Mensch hat  

die vollständige Kontrolle über das System.  

Er entscheidet, wann und wie lange es 

eingesetzt wird und kann es jederzeit ab-

schalten.

Transparent und nachvollziehbar
Transparenz ist eine Grundvoraussetzung für 

Vertrauen, Kontrolle und Verantwortlichkeit im 

Umgang mit KI-Systemen. Wichtige Begriffe 

sind hier die Nachvollziehbarkeit und die Erklär-

barkeit technischer Prozesse (HEG-KI 2019). 

Um eine Nachvollziehbarkeit von Entscheidun-

gen zu gewährleisten, muss dokumentiert wer-

den, welche Daten, Algorithmen und Prozesse 

zu einer konkreten Entscheidung des Systems 

geführt haben. Dazu gehören auch die Schritte 

der Datenerhebung, -kennzeichnung und -ver-

arbeitung (HEG-KI 2019).

Die Erklärbarkeit der technischen Prozesse ist 

eine Voraussetzung für Nachvollziehbarkeit. 

Beschäftigte sollten verstehen können, wie 

eine Entscheidung entstanden ist, um mögliche 

Fehlfunktionen, Verzerrungen oder unfaire Er-

gebnisse zu erkennen (HEG-KI 2019).

Außerdem muss kommuniziert werden, wann 

Nutzer*innen mit einem KI-System arbeiten, 

etwa bei Chatbots, automatisierten Entschei-

dungen in Personalprozessen oder KI-gestütz-

ter Leistungsbewertung (HEG-KI 2019).

Risiko verringern 
Ein wichtiges ethisches Ziel beim Einsatz von 

KI-Systemen ist die Vermeidung von Diskrimi-

nierung. Es muss sichergestellt werden, dass 

Beschäftigte nicht aufgrund der Merkmale des 

§ 1 AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsge-

setz) benachteiligt werden, insbesondere nicht 

aus rassistischen Gründen oder wegen ihres 

Geschlechts, ihrer Religion, einer Behinderung, 

ihres Alters oder ihrer sexuellen Identität.

Ein wesentliches Risiko liegt in Verzerrungen 

durch ungeeignete oder unausgewogene Trai-

ningsdaten. Um das zu vermeiden, müssen 

Datengrundlagen sowie Trainings- und Test-

prozesse kritisch geprüft werden. Ziel ist es, 

algorithmische Verzerrungen frühzeitig zu er-

kennen und zu korrigieren (HEG-KI 2019).

Kapitel 3

KI-Systeme brauchen ethische Grundsätze 

Beschäftigte müssen wissen, 

wann sie es mit KI zu tun 

haben.
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Kapitel 4

Das Wichtigste in Kürze

Um die Auswirkungen von KI-Software im 

Betrieb einschätzen zu können, kann der Be-

triebsrat die folgenden Fragen nutzen. Sie hel-

fen dabei, das Diskriminierungsrisiko eines KI-

Systems zu bewerten. 

Empfehlenswert ist, sich die Fragen vom Ar-

beitgeber schriftlich beantworten zu lassen 

– am besten über einen Steckbrief oder eine 

Checkliste À siehe Seite 24: »Vier Verfahrens-

elemente für einen schlanken Prozess«.

Das System einordnen 
Jetzt gilt es, herauszufinden: In welche Ent-

scheidungen wird das System eingebunden? 

Wie verändern sich dadurch Arbeitsprozesse 

und Anforderungen an die Beschäftigten? 

Wichtig: Das Diskriminierungsrisiko steigt, wenn 

das System Entscheidungen über Beschäftigte 

trifft – etwa über Arbeitszeiten, Einsatzbereiche 

oder Qualifizierungen. 

Diese Fragen können helfen: 

   In welchem Bereich wird das System 

     eingesetzt?

   Welche Arbeitsprozesse sind betroffen? 

   Welchen Zweck verfolgt das KI-System? 

Das System durchleuchten
Die Fragen helfen dabei, einen Überblick über 

die Trainingsdaten und die Funktionsweise des 

Systems zu bekommen. Der Betriebsrat muss 

wissen, mit welchen Daten das System trainiert 

wurde. 

Wichtig: Wenn Menschen das letzte Wort bei 

Entscheidungen haben sollen, müssen sie die 

Vorschläge des Systems verstehen und bewer-

ten können. Das geht nur, wenn die Entschei-

dungswege transparent und nachvollziehbar 

sind. 

   Welches Softwaresystem wird eingesetzt? 

   Welche KI-Verfahren nutzt das KI-System? 

   Können die Entscheidungswege erklärt und  

     nachvollzogen werden?

   Ist bekannt, woher die Trainingsdaten stam-

men? 

   Können die Trainingsdaten diskriminierende 

Faktoren enthalten? 

   Wurden problematische Daten von vorn- 

herein ausgeschlossen oder anonymisiert?

   Wird das System regelmäßig auf Diskrimi-

nierung geprüft? 

   Können Ergebnisse korrigiert und das Sys-

tem nachtrainiert werden?

   Wie wird die menschliche Kontrolle sicher-

gestellt?

Datenverarbeitung prüfen 
Die Systemstruktur und Trainingsdaten zu ken-

nen, reicht nicht aus. Da KI-Systeme lernfähig 

sind und sich weiterentwickeln, müssen auch 

die betrieblichen Daten im Blick bleiben, mit 

denen das System täglich arbeitet. Die Fragen 

können helfen: 

   Nach welchen Kriterien werden die betrieb-

lichen Daten ausgewählt?

   Mit welchen Beschäftigtendaten arbeitet 

das KI-System? Können bestimmte Daten 

ausgeschlossen werden?

   Zu welchem Zweck werden die Daten ver-

arbeitet?

   Welche Betriebsdaten werden für das Nach- 

training des Systems verwendet?
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Kapitel 5

Mit Recht gegen Diskriminierung 

Wird der Betriebsrat vom Arbeitgeber infor-

miert oder erfährt er zufällig davon, dass – wie 

in unserem Szenario – ein KI-gestütztes Ta-

lentmanagement eingeführt werden soll, sind 

folgende Fragen wichtig: Welche Informatio-

nen sollte er prüfen und welche Schritte einlei-

ten? Was sollte er regeln, um Diskriminierung 

zu verhindern? Welche rechtlichen Werkzeuge 

hat er zur Verfügung? 

Die technischen Möglichkeiten zur Verrin-

gerung des Diskriminierungspotenzials sind 

insbesondere bei sogenannten Blackbox-

Systemen begrenzt. Die rechtlichen Rahmen-

bedingungen bieten jedoch Rechtswerkzeuge, 

die Betriebsräte dabei unterstützen, Diskrimi-

nierung durch KI-Systeme im Betrieb vorzu-

beugen und entgegenzuwirken. Hier sind vor 

allem das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), 

die KI-Verordnung, die Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO), das Antidiskriminierungs-

gesetz (Allgemeines Gleichbehandlungsge-

setz, AGG) und Tarifverträge hilfreich. Nicht 

zu vergessen die Betriebsvereinbarungen.

Ein Arbeitgeber, der die Beteiligung des Be- 

triebsrats zu Diskriminierungspotenzialen 

grundsätzlich in Frage stellt, muss mit folgen-

der Entgegnung rechnen: Betriebsräte haben  

laut § 75 BetrVG die Pflicht, jede Benachtei-

ligung von Beschäftigten zu verhindern – sei 

es wegen ethnischer, sozialer oder regionaler 

Herkunft (z.B. Benachteiligung aufgrund ost-

deutscher Herkunft), Nationalität, Geschlecht, 

sexueller Identität, Alter, Behinderung, Religi-

on oder Weltanschauung, politischer oder ge-

werkschaftlicher Betätigung oder Einstellung.

Was ist Diskriminierung? 

Ausgehend vom Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz (AGG) bedeutet Diskri- 

minierung, dass Beschäftigte oder Bewer- 

ber*innen aus rassistischen Gründen oder 

wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihres Ge-

schlechts, der Religion oder Weltanschau-

ung, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Identität benachteiligt wer-

den. Eine Studie im Auftrag der Antidiskri-

minierungsstelle des Bundes zum »Allge-

meinen Gleichbehandlungsgesetz und der 

Schutz vor Diskriminierung durch algorith-

mische Entscheidungssysteme« schlägt zu-

dem vor, das Merkmal »Beziehungen« zu 

ergänzen (Spiecker / Towfigh 2023). Damit 

wäre es untersagt, einer Person einen Kre-

dit zu verweigern, weil andere Menschen 

in ihrer Nachbarschaft eine schlechte Boni-

tät haben. Aktuell wird dieser Vorschlag auf 

europäischer und deutscher Ebene debat-

tiert. Ebenso wie eine Sorgfaltspflicht der 

Arbeitgeber, Entscheidungen durch Black-

box-Systeme auf Diskriminierung zu prüfen. 

Die Vorschläge wurden jedoch noch nicht 

in einer Novellierung des AGG umgesetzt. 

Dieser betriebsverfassungsrechtliche Gleich-

behandlungsgrundsatz beruht auf der ver-

fassungsrechtlichen Grundlage in dem allge-

meinen Gleichheitssatz des Art. 3.1 GG und 

knüpft an die zentralen Überwachungspflich-

ten des Betriebsrats an. Nach § 80.1 BetrVG 

soll er prüfen, ob die zugunsten der Beschäf-

tigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Un-

fallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und 

Betriebsvereinbarungen eingehalten werden. 

Im Zusammenhang mit Diskriminierung sind 

besonders relevant:

   die Gleichstellungsgrundsätze im AGG 

   die Arbeitgeberpflichten (§ 12.1-3 AGG) 

   kollektive Mitwirkungspflichten aller Be-

triebsparteien (§ 17.1 AGG)

   Schutzmaßnahmen vor diskriminierenden 

Entscheidungen laut KI-Verordnung (Art. 

5.1 KI-VO, Art. 10.2-5 KI-VO)

   Schutz vor unzulässiger Datenverarbeitung 

sowie vor vollautomatisierten Entschei-

dungen mit wenigen Ausnahmefällen nach  

DSGVO (Art. 22) 
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   die Möglichkeit von Inklusionsvereinbarun-

gen nach § 166 des Neunten Buches Sozi-

algesetzbuch zur Eingliederung schwerbe-

hinderter Menschen

Der Paragraf 80 BetrVG nennt zudem explizit, 

dass der Betriebsrat über die Durchsetzung 

der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen 

und Männern zu wachen hat, insbesondere 

bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- 

und Weiterbildung und dem beruflichen Auf-

stieg sowie bei der Vereinbarkeit von Familie 

und Erwerbstätigkeit.

Pflichten des Arbeitgebers
Betriebsräte können ihre Überwachungs- 

aufgabe und die Durchsetzung der Betrof- 

fenenrechte nach AGG und DSGVO (Art. 13-

15 DSGVO, § 22 AGG)  nur erfüllen, wenn sie 

rechtzeitig und umfassend informiert werden. 

Der Arbeitgeber muss sie vor der Einführung 

von KI-Systemen über Einsatz, konkrete Funk-

tionsweisen und Diskriminierungspotenzial in-

formieren. Das ergibt sich aus § 80.2 BetrVG. 

Bei der Planung und dem Einsatz von IT-Syste-

men, die Arbeitsverfahren und -abläufe be- 

einflussen, hat der Betriebsrat Unterrichtungs- 

und Beratungsrechte. Nach § 90.1.3 BetrVG 

muss der Arbeitgeber den Betriebsrat recht-

zeitig informieren und ihm die erforderlichen 

Unterlagen vorlegen. Außerdem hat der Ar-

beitgeber den Einsatz mit ihm zu beraten. Die 

Information muss so rechtzeitig erfolgen, dass 

der Betriebsrat genügend Zeit hat, Sachver-

stand hinzuzuziehen und eine Risikoeinschät-

zung vorzunehmen – falls das Risiko nicht be-

reits eindeutig erkennbar ist.

Seit der Modernisierung des Betriebsverfas-

sungsgesetzes 2021 gilt dieser Sachverstand 

nach § 80.3 BetrVG als erforderlich, um die 

Einführung oder Anwendung von KI zu beur-

teilen. Auch der Datenschutzbeauftragte kann 

zur Beratung hinzugezogen werden (Art. 39.1.a  

DSGVO). 

Zusätzlich bietet die Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes externe Beratung bei Diskriminie-

rungsfällen an.

Gesetzgeber fordert Verantwortung
Viele Betriebe informieren weder umfassend 

noch rechtzeitig. Schon bei einfachen IT-Syste-

men schieben Arbeitgeber die Verantwortung 

auf die Hersteller, die angeblich nicht genug 

erklären. Bei KI-Systemen kommt hinzu, dass 

Anbieter Intransparenz unter anderem über 

Geschäftsgeheimnisse und der Systemkom-

plexität rechtfertigen. 

Obwohl diskriminierende Funktionsweisen da-

durch schwer nachweisbar sein können, ent-

lässt das Gesetz Arbeitgeber nicht aus ihrer 

Verantwortung. Laut Einschätzung von Hen-

sel und Reichholt könnte eine Prüfung der 

KI-Entscheidungen auf statistische Diskrimi-

nierungshinweise zur Sorgfaltspflicht der Ar-

beitgeber werden. Zeigt die Prüfung Auffällig-

keiten oder vernachlässigt der Arbeitgeber sie, 

droht eine Beweislastumkehr nach § 22 AGG. 

Da es schwierig ist, den diskriminierungsfrei-

en Einsatz von KI nachzuweisen, könnte dies 

dazu führen, dass Systeme mit unberechen-

barem Diskriminierungsrisiko nicht verwendet 

werden dürfen (Hensel / Reichholt 2025).

Rückhalt durch die KI-Verordnung 
Um einen möglichst risikoarmen Einsatz von 

KI-Systemen zu fördern, verpflichtet die KI-

Verordnung (die bis 2027 in deutsches Recht 

umgesetzt werden muss) Anbieter und Betrei-

ber zu weitreichenden Dokumentationspflich-

ten. Die Pflichten gelten für die Einhaltung der 

KI-Verordnung bei Hochrisikosystemen (Däub-

ler KI-Sammelband, § 4 zitiert (K/W 219-20)). 

Zusätzlich müssen die betroffenen Beschäf-

tigten und die Betriebsräte darüber informiert 

werden, dass ein Hochrisikosystem im Betrieb 

eingesetzt wird (Art. 26.7 KI-VO) (Hensel / 

Reichhold). Eine ausreichende Information und 

Dokumentation muss vor Inbetriebnahme er- 

folgen (Art 26. 7 KI-VO), ansonsten drohen 

den Betreibern, in unserem Fall den Arbeit- 

Der Arbeitgeber kann sich 

nicht damit herausreden, 

dass der Hersteller keine 

Informationen übers KI-

System liefert.
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Handlungsspielräume von Betriebsräten 

Mitbestimmen und Gren-
zen setzen

Mitbestimmungstatbestände 
feststellen
À siehe Seite 21: »Beteili-
gen und Mitbestimmen«

Rahmenvereinbarung IT / KI 

À siehe Seite 24: »Freiwillige 

Prozessvereinbarung«  

mit  Risikoklassifizierung und 

Steckbrief- / Checklistenver-

fahren  erstellen, À siehe 

Seite 15: »Das Wichtigste in 

Kürze« 

Diskriminierungsaspekte inte-

grieren,  Präventionsmaßnah-

men  und Kontrollprozesse 

festlegen À siehe Seite 26: 

»Maßnahmen zur Präven-

tion«

KI-Kompetenzen schulen  
(verpflichtend bei Hochrisiko-
systemen) 
À siehe Seite 21: »Recht  
auf Qualifizierung«

Eskalationsstufen nutzen

Rechtliche Sanktionsmöglich-
keiten nutzen
À siehe Seite 27: »Recht mit 
Nachdruck durchsetzen«

KI-System erkennen und 
Diskriminierungspotenzial 
einschätzen / Informations-
pflicht des Arbeitgebers 

Risikoklassifizierung nach KI-
Verordnung (KI-VO) –  
Ist es ein Hochrisikosystem? 
À siehe Seite 20: »Noch 
hochriskant oder schon 
verboten?«

Rechtzeitige Information 
durch den Arbeitgeber vor 
der Einführung
À siehe Seite 18: »Pflichten 
des Arbeitgebers«

Sensibilisierung der Beleg-
schaft bei Verdacht 
À siehe Seite 21: »Beleg-
schaft sensibilisieren«

Kontrollieren

Präventionsmaßnahmen und 
Kontrollprozesse umsetzen, 
die Belegschaft zu ihren Er-
fahrungen mit kritischen Sys-
temen befragen

Bei Updates oder Änderun-
gen: KI-Systeme neu über-
prüfen

Kapitel 5: Mit Recht gegen Diskriminierung
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gebern, künftig Bußgelder. À siehe Seite 27: 

»Recht mit Nachdruck durchsetzen«

Ein Hochrisikosystem muss durch einen konti-

nuierlichen, iterativen (sich schrittweise der Lö-

sung nähernden) Risikomanagementprozess 

begleitet werden, der regelmäßig Risiken für 

Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte be-

wertet (Däubler 2024). Zusätzlich ist bei Hochri-

sikosystemen eine Datenschutz-Folgenabschät-

zung notwendig, die ebenfalls vom Betriebsrat 

eingefordert werden kann. 

Falls erforderlich, kann der Betriebsrat nach  

§ 80.2.2 BetrVG einfordern, dass ihm die Do-

kumentation zu Hochrisikosystemen dauer-

haft überlassen wird. Diese Stärkung durch 

Art. 26.7 KI-VO erhöht zumindest bei Hoch-

risikosystemen die Transparenz und reduziert 

Informationsungleichgewichte zwischen den 

Interessenvertretungen und den Arbeitgebern.  

Noch hochriskant oder schon 

verboten?

Die KI-Verordnung setzt entlang einer Risiko-

klassifizierung Mindeststandards für die Pro-

duktsicherheit von KI-Systemen. Bei Hoch-

risikosystemen reguliert sie darüber hinaus 

den betrieblichen Einsatz von KI (Klengel /

Wenkebach 2025), um unter anderem dis-

kriminierende Auswirkungen auf Beschäf-

tigte zu verhindern. 

Bestimmte diskriminierende Anwendungen 

sind grundsätzlich verboten. Dazu gehören 

beispielsweise die biometrische Kategorisie-

rung hinsichtlich sensibler Merkmale (Art. 

5.1.G KI-VO) oder Social-Scoring-Systeme, 

die Menschen den Zugang zu Dienstleis-

tungen anhand ihres Verhaltens und ihrer 

Eigenschaften einschränken. 

Ein KI-System wird aufgrund von zwei An-

sätzen als Hochrisikosystem klassifiziert (KI-

VO Anhang III): Zum einen umfasst es alle 

Produkte, die unter eine europäische Pro-

duktverordnung wie die Maschinenverord-

nung fallen, zum anderen durch spezifische 

risikoreiche Anwendungsfälle. 

Im Betrieb fallen darunter KI-Systeme, die 

   zur Einstellung und Auswahl von Be-

schäftigten eingesetzt werden (Anhang 

III 4a KI-VO)

   Entscheidungen über Arbeitsbedingun-

gen, Beförderungen und Kündigungen 

beeinflussen oder treffen (Anhang III  

4b KI-VO)

   Aufgaben aufgrund von individuellem 

Verhalten, persönlichen Merkmalen oder 

Eigenschaften zuweisen (Ausnahme: 

Weisungen beziehen sich nur auf be-

trieblichen Notwendigkeiten, nicht auf 

die Person (Däubler 2024)

   individuelles Verhalten und Leistung 

bewerten und beobachten (Ausnahmen 

siehe vorherigen Punkt) (4.b)

Schutz bei KI-Hochrisikosystemen
Um das Diskriminierungspotenzial von Hoch-

risikosystemen zu reduzieren, sieht die KI-Ver-

ordnung eine Untersuchung der Systeme auf 

Verzerrungen (sogenannte Bias) vor (Art. 10.2 

KI-VO). Zusätzlich müssen Maßnahmen zur 

Identifizierung, Verhinderung und Abschwä-

chung möglicher Verzerrungen getroffen wer-

den. Eine solche Maßnahme ist beispielswei-

se die Data Governance (Art. 10.3 KI-VO). Sie 

soll sicherstellen, dass Datensätze, die ein KI-

System nutzt, »hinreichend repräsentativ und 

soweit wie möglich fehlerfrei und vollständig 

sind« (Däubler 2024).

Grundrechte-Folgenabschätzung
Beim Einsatz von KI-Systemen in Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts oder privaten Einrich-

tungen, die öffentliche Dienste erbringen, muss 

bei Hochrisikosystemen zusätzlich eine Grund-

rechte-Folgenabschätzung durch den Betrei-

ber, hier dem Arbeitgeber, erfolgen (ErwG 96 

KI-VO). Das betrifft auch das im Grundrecht 

verankerte Diskriminierungsverbot. 

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Bil-

dungseinrichtungen, der Gesundheitsversor-

gung, in Sozialdiensten, im Wohnungswesen 
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und in der Justizverwaltung können sich vor 

ihrem Dienstherrn auf dieses Grundrecht beru-

fen (Klengel / Wenkebach 2025). Personalräte 

können unter anderem mit Berufung auf ihre 

Überwachungsaufgaben die Grundrechte-Fol-

genabschätzung vom Arbeitgeber einfordern.

Wichtig: Günstigere Regelungen, Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften sowie Kollektivver-

einbarungen wie die Mitbestimmung nach  

BetrVG oder Art. 22 DSGVO (Verbot einer aus-

schließlich automatisierten Entscheidung über 

Einzelne), die für den Schutz der Rechte der Ar-

beitnehmenden vorteilhafter sind, bleiben von 

der KI-VO unberührt (Art. 2.11 KI-VO; Däubler 

2024; Klengel / Wenkebach 2025). 

Sollte der Arbeitgeber seiner Informations-

pflicht dennoch nicht nachkommen oder den 

Regeln der KI-Verordnung nicht entsprechen, 

finden sich im Abschnitt À siehe Seite 27 

»Recht mit Nachdruck durchsetzen« praktische 

Hinweise für diese Fälle. 

Belegschaft sensibilisieren
Um diskriminierende KI-Systeme im Betrieb auf-

zuspüren, hat es sich bewährt, die Ideen und 

Meinungen der Belegschaft einzuholen. Das 

kann in Sprechstunden, auf Betriebsversamm-

lungen, in Gesprächen mit Kolleg*innen am Ar-

beitsplatz oder über Befragungen geschehen.

Beteiligen und mitbestimmen
Aus den Unterrichtungsrechten in § 80 BetrVG 

leitet sich zwar keine direkte Mitbestimmung 

ab. Aber der Arbeitgeber hat ein großes Inte-

resse an einer rechtssicheren Einführung von 

KI-Systemen. Datenschutzverletzungen, Diskri-

minierungen und Verletzungen der KI-VO kön-

nen für den Arbeitgeber hohe Bußgelder nach 

sich ziehen. Zusätzlich drohen Vertrauens- und 

Akzeptanzverlust der Belegschaft und Störun-

gen im Betrieb. Zudem lässt sich durch die 

etablierten Mitbestimmungsregelungen des 

BetrVG ein verlässlicher Gestaltungsrahmen 

schaffen (Klengel / Wenkebach 2025). 

Recht auf Qualifizierung
Eine frühzeitige und umfassende Information 

reicht bei komplexen KI-Systemen oft nicht 

aus, um Diskriminierungsrisiken zu begegnen 

und demokratische Kontrolle zu ermöglichen. 

Neben der Unterstützung durch externen Sach-

verstand benötigen Betriebsräte Sachkunde  

(§ 37.6  BetrVG). Nur so können sie Entschei-

dungen der Systeme bewerten, Fehler identifi-

zieren und wenn nötig Korrekturen einfordern 

(Hensel / Reichhold 2025). 

Der europäische Gesetzgeber teilt die Einschät-

zung, dass betroffene Personen »das nötige 

Wissen [benötigen], um zu verstehen, wie sich 

mithilfe von KI getroffene Entscheidungen auf 

sie auswirken werden«. Die »umfassende Um-

setzung von KI-Kompetenzmaßnahmen und 

die Einführung geeigneter Folgemaßnahmen 

[soll] dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen 

zu verbessern und letztlich die Konsolidierung 

und den Innovationspfad vertrauenswürdiger 

KI in der Union [zu] unterstützen« (Art. 4 ErwG 

20 KI-VO). 

Nach Art. 4 KI-VO muss die KI-Kompetenz ge-

stärkt werden. Arbeitgeber müssen nach »bes-

ten Kräften sicherstellen, dass ihr Personal […] 

über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz 

verfügt« und »ihre technischen Kenntnisse, 

ihre Erfahrungen, ihre Ausbildung und Schu-

lung« einsetzen, um die Einhaltung der Verord-

nung sicherzustellen. Dabei reicht eine Grund-

schulung zu KI für alle Beschäftigten nicht aus. 

Die Kompetenz muss für den spezifischen An-

wendungskontext und das eingesetzte System 

vorliegen (Art. 4 ErwG 20 KI-VO).

Bei Hochrisikosystemen gibt es einen geson-

derten Anspruch zur Qualifizierung des Auf-

sichtspersonals. Um diese Systeme wirksam 

beaufsichtigen zu können, muss das Personal 

die Fähigkeiten und Grenzen des Systems an-

gemessen verstehen, Fehler beheben sowie 

automatisierte Entscheidungen, wenn nötig, 

ablehnen und das System abschalten können 

(Art. 14.4 KI-VO; Däubler 2024). 
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Die menschliche Aufsicht soll bei Hochrisiko-

systemen sichergestellt werden, indem der 

Mensch [Verweis: »Human on Command« sie-

he Abschnitt zu Menschlicher Aufsicht] das 

System nach dem Prinzip »Human-in-Com-

mand« (HIC) beaufsichtigt und im Hinblick auf 

rechtliche, ethische und gesellschaftliche Aus-

wirkungen qualifiziert eingreifen kann. 

Der Aufbau von KI-Kompetenz innerhalb der 

Belegschaft kann bei der Identifizierung von 

Diskriminierung oder Bias in KI-Systemen un-

terstützen. Betriebsräte können die Vorgaben 

der KI-Verordnung nutzen, um ihre Mitwir-

kungsrechte bei Weiterbildung und Qualifizie-

rung (§ 97-98 BetrVG) zu bekräftigen.

Mitbestimmung bei KI-Systemen
Zentrales Werkzeug bei Verhaltens- und Leis-

tungskontrolle ist § 87.1.6 BetrVG. Denn KI-

Systeme sind grundsätzlich dazu geeignet, die 

Leistung und das Verhalten der Beschäftigten 

zu überwachen. Diese Bestimmung sollte stra-

tegisch dafür genutzt werden, langfristig eine 

effektive und effiziente iterative (sich schritt-

weise der Lösung nähernde) Betriebsvereinba-

rung zu KI zu vereinbaren. 

Betriebsräte können sich nach § 91 BetrVG auf 

ihre Mitbestimmungsrechte berufen. Denn der 

Einsatz von KI-Systemen mit und ohne Diskri-

minierungspotenzial kann Arbeitsplätze, Ab-

läufe und Verfahren so verändern, dass gegen 

gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-

nisse zur menschengerechten Arbeitsgestal-

tung offensichtlich verstoßen wird. Dies ist in 

jedem Fall zu prüfen. 

Die zwingenden Unterrichtungs- und Zustim-

mungsrechte nach § 99 BetrVG bei Auswahl-

richtlinien für personelle Einzelmaßnahmen 

in Betrieben mit mehr als 20 wahlberechtig-

ten Beschäftigten gelten auch dann, wenn bei 

der Aufstellung der Richtlinien KI zum Einsatz 

kommt. Der Betriebsrat kann zusätzlich Nach-

weise oder Dokumentationen über menschli-

che Einschätzungen und Bewertungen bei Per-

sonalentscheidungen einfordern, denn jede 

Person hat bis auf wenige Ausnahmen laut 

Art. 22 DSGVO das Recht, keiner ausschließlich 

auf automatisierter Verarbeitung beruhenden 

Entscheidung unterworfen zu sein (Hensel /  

Reichhold 2025). 

Im Bewerbungs- und Einstellungsprozess kann 

KI lediglich als Unterstützung eingesetzt wer-

den (Hensel / Reichhold 2025). Der Betriebsrat 

kann darauf einwirken, den Einsatz von Sys-

temen zu unterbinden, die nicht genügend 

Transparenz bei personellen Einzelmaßnah-

men gewährleisten – also nicht nachweislich 

fair, diskriminierungsfrei und nachvollziehbar 

sind (Klengel / Wenkebach 2025). 

Weitergehender als das BetrVG sichert das 

AGG dem Betriebsrat Beteiligungsmöglichkei-

ten beim Einstellungsverfahren, weil ein diskri-

minierungsfreier Zugang zum ausgeschriebe-

nen Arbeitsplatz gewährleistet werden muss. 

So kann er verhindern, dass Algorithmen und 

KI-gestützte Systemen diskriminierende Ent-

scheidungen treffen.
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Beteiligung des Betriebsrats nach BetrVG bei KI und Diskriminierung

§ 80 (1) 1 Überwachung von geltenden Rechtsvorschriften (AGG, 
KI-VO, DSGVO, Arbeitsschutzgesetz) 

§ 80 (1) 2-7 Überwachung der tatsächlichen Gleichstellung und 
Förderung unterschiedlicher Beschäftigungsgruppen (Frauen, 
Schwerbehinderte, von Rassismus betroffene und ältere Menschen)

§ 80 (2) und (3) Rechtzeitige Information und Hinzuziehen von 
(ständigen) Sachverständigen (explizit KI)

§ 90 (1) Unterrichtungsrechte: Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeits-
ablauf und -umgebung

Information Mitwirkung

§ 90 (2) Beratungsrechte bei Auswirkung von KI auf die Gestaltung 
von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und -Umgebung

§ 96 Förderung der Berufsbildung (z.B. Qualifizierung bei Einsatz 
von KI-Systemen)

§§ 97 (2) und 98 Einrichtung und Maßnahmen der Berufsbildung 
und Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen

§ 95 Auswahlrichtlinien (Nur Betriebe ab 500 Mitarbeiter*innen): 
Richtlinien für die personelle Auswahl bedürfen der Zustimmung des Be-
triebsrats – auch wenn bei der Aufstellung der Richtlinien KI zum Einsatz 
kommt 

§ 111 Betriebsänderung in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftig-
ten: Bei der Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Ferti-
gungsverfahren (Einführung von KI) ist der Betriebsrat rechtzeitig zu in-
formieren und die Betriebsänderung mit ihm zu beraten.

Mitbestimmung

§ 77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarungen durch den Arbeitgeber

§ 87.1 Mitbestimmungsrechte 
•  Leistungs- und Verhaltenskontrollen 
•    Arbeits- und Gesundheitsschutz (Diskriminierung als mögliche psychische Belastung)               
À Einigungsstelle §76 (a Kosten) z.B. bei Uneinigkeit §§ 95-98 
À Sachverständige kann auch hier unterstützen

§ 91 Mitbestimmung bei Änderung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit offensichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet À Abwendung, 
Milderung, Ausgleich für die Beschäftigten

§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen (Betriebe ab 21 Beschäftigte)

Freiwillige Prozessvereinbarung
KI löst in verschiedenen Bereichen unterschied-

liche Beteiligungs- und Mitbestimmungsrech-

te aus. Daher empfiehlt sich eine dynamische 

prozessorientierte Rahmenbetriebsvereinbarung, 

in der die Mitbestimmung für die KI-Einfüh-

rung und Anwendung geregelt wird. 

Eine solche Vereinbarung kann in Teilbereichen 

über die Regelungen des BetrVG hinausgehen. 

Sie sollte die relevanten Rechte des AGG, der 

KI-VO und der DSGVO einbeziehen, um Diskri-

minierungsrisiken bei der Einführung einzelner 

KI-Systemen einzuschätzen und zu reduzieren. 

Bei hohem Risiko oder hoher Wahrscheinlich-

keit eines Gesetzesverstoßes sollte eine Einfüh-

rung ausgeschlossen werden. 

Wichtig: Vor der Beschaffung muss mit dem 

Betriebsrat geklärt werden, welche Diskri-

minierungsrisiken bestehen und wie sie sich 

durch technisch-organisatorische Maßnahmen 

eingrenzen lassen (Hensel / Reichhold 2025).

Für einen schlanken Prozess
Eine Prozessvereinbarung kann Betriebsräte 

dabei unterstützen, trotz der Komplexität  

und einer Vielzahl von IT / KI-Einführungen den 

Überblick zu behalten. In einem schlanken Pro-

zess lässt sich die notwendige Regelungstiefe 

bestimmen und Systeme mit zu hohem Risiko 

ausschließen. 

Vier Prozess- und Verfahrenselemente erleich-

tern das Vorgehen: 
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1.  Information durch Checklisten / Steckbriefe 

Der Arbeitgeber informiert den Betriebsrat 

über ein strukturiertes Verfahren, in dem 

zentrale Informationen anhand von Check-

listen und Steckbriefen abgefragt werden. 

Die Informationen dienen als Basis für eine 

Kritikalitätseinstufung des Systems.

2.         Kritikalitätseinschätzung durch einen KI-Rat 

Eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe aus 

Vertreter*innen des Arbeitgebers und des 

Betriebsrats – ein KI-Rat – hat die Aufgabe, 

die Kritikalität des KI-Systems einzuschät-

zen (unter anderem zu Diskriminierung). 

Die Arbeitsgruppe nutzt Informationen wie:

•  Dokumentation nach KI-Verordnung

•  Risikoklassifizierung

• bei Hochrisikosystemen: Datenschutz- 

    Folgenabschätzung, 

• gegebenenfalls Grundrechte-Folgenab- 

    schätzung nach KI-VO 

3.	 Ausschluss bei zu hohem Risiko

Ist aufgrund der Kritikalität des Systems 

ein rechtssicherer Einsatz nicht möglich – 

beispielsweise wegen verbotener Einsatz-

zwecke nach KI-VO (etwa Emotionser-

kennung am Arbeitsplatz) oder besteht 

eine unverhältnismäßige Gefährdung der 

Grundrechte – wird das System nicht ein-

geführt. 

Beispiel: Verarbeitet das KI-System un-

zulässig besonders sensible personenbe-

zogene Daten nach Artikel 9 DSGVO, ist 

das Risiko zu hoch. Das System sollte nicht 

eingesetzt werden. Eine Einwilligung der 

Beschäftigten macht die Verarbeitung 

nicht zulässig, da im Arbeitsverhältnis 

nicht von Freiwilligkeit auszugehen ist 

(ErwG 43 DSGVO).

4.   Restriktive Nutzung 

Bei hoher, aber für den Betrieb tragbarer 

Kritikalität kann eine restriktive Nutzung 

vereinbart werden. Diese umfasst: 

• Risikominimierende technisch-organisa- 

  , torische Maßnahmen

•  gegebenenfalls eine eigene Betriebsver- 

einbarung 

•  Ein iteratives Vorgehen mit Blick auf die 

Auswirkungen der Systeme (Hensel / 

Reichhold 2025). Das heißt: eine regel-

mäßige Wiedervorlage und Prüfung der 

Systeme sowie eine Anpassung der Re-

gelung/Vereinbarungen. 

Zudem braucht es ein iteratives (sich schritt-

weise der Lösung näherndes) Verfahren für 

modulare Funktionserweiterungen, stetige 

Updates / Systemänderungen und Wiedervor-

lagen. So bleibt das Mitbestimmungsrecht in 

den Vereinbarungen erhalten. Bei unkritischen 

KI-Systemen reicht gegebenenfalls der Anhang 

des Steckbriefs an die Rahmenbetriebsverein-

barung.

Kritikalitätseinstufung: 

Damit soll geprüft werden, 

welche Risiken für Beschäf-

tigte oder den Betrieb 

bestehen (etwa Auswir-

kungen auf die Arbeits-

plätze, Gesundheitsrisiken, 

Diskriminierungspotenzial). 

Um dann zu entscheiden, 

ob das System detaillierter 

geregelt werden muss, um 

das Risiko zu reduzieren, 

oder nicht eingeführt wer-

den sollte.
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Maßnahmen zur Prävention

»Prozessorientierte Sicherheitsmechanismen«

(Hensel / Reichhold 2025), die in einer Be-

triebsvereinbarung verankert werden kön-

nen:

   Informations- und Transparenzregeln 

Dem Betriebsrat ist vorzulegen: Betriebs-

anleitung (Art. 13.2 KI-VO) und Doku-

mentationen der Einhaltung der Betrei-

bervorgaben der KI-VO nach (Art. 26. 1 

KI-VO), Datenschutz-Folgenabschätzung, 

Risikoklassifizierung nach KI-Verordnung, 

geplante Verhaltensregeln für Beschäf-

tigte im Umgang mit dem System zur 

Prävention von Diskriminierungsrisiken, 

ausgefüllte Steckbriefe / Checklisten mit 

Informationen zu Funktionalitäten, Of-

fenlegung der Trainingsdaten, Einsatz-

zweck und möglichen Diskriminierungs-

risiken 

   Risikoklassifizierung 

durch einen »KI-Rat« (paritätisch besetz-

te Arbeitsgruppe aus Vertreter*innen 

des Betriebsrats und des Arbeitgebers)

   Technische und organisatorische Prä-

ventionsmaßnahmen

Entwicklung und Festlegung von Prüf-, 

Test- und Kontrollverfahren (Auditver-

fahren), Vereinbarung von Anti-Bias-

Klauseln zur Minimierung von Fehl-

entscheidungen und wirtschaftlichem 

Schaden

   Administrationszugänge

mit Leserechten für Betriebsräte zur Ein-

sicht ins System und Transparenz über 

die Funktionsweisen

 Beschränkte Datenverarbeitung 

(wenn möglich):

Einschränkung der Zugriffsrechte, fest-

gelegte Löschfristen, Ausschluss der 

Verwendung bestimmter personenbe-

zogener Daten  

(Hensel / Reichhold 2025)

 Schulungen

im Umgang mit den Systemen und zum 

generellen KI-Kompetenzaufbau für Be-

schäftigte und Betriebsräte

 Verfahren zur regelmäßigen Evaluation

und Wiedervorlage unter anderem bei 

Updates / Systemänderungen

 Betriebliche Regeln und Anweisungen 

zur Nutzung des Systems

 Nutzungsgrenzen und Verbot der Ein-

führung bestimmter KI-Systeme
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Trotz vieler rechtlicher Instrumente und Gestal-

tungsmöglichkeiten mithilfe von Prozessver-

einbarungen bleiben diskriminierende Funkti-

onsweisen aufgrund der komplexen Systeme 

schwer zu kontrollieren. Wirksame Filter- und 

Prüfmechanismen müssen noch erprobt, Zerti-

fizierungen und Testverfahren entwickelt wer-

den (Hensel / Reichhold 2025). 

Der Einsatz von KI-Systemen bleibt trotz ho-

her Potenziale mit dem Risiko verbunden, 

dass es zu Diskriminierung sowie Verletzun-

gen der Persönlichkeits- und Datenschutz-

rechte kommt (Hensel / Reichhold 2025). Um 

die Beschäftigten zu schützen und seiner Über-

wachungspflicht nachzukommen, kann der 

Betriebsrat seine gute rechtliche Verhand- 

lungsposition nutzen. Denn ohne seine Be-

teiligung kann ein eingeführtes System bis 

zur Einigung nicht genutzt werden.

Wirksame Druckmittel:

 Einigungsstelle: Keine Einigung? Dann die 

Einigungsstelle anrufen (§ 76 BetrVG) 

 Unterlassungsanspruch: Probates Mittel, 

das Arbeitgeber zum Einlenken bringt (§ 23 

BetrVG) 

 Sanktionsmöglichkeiten

Eine Verletzung der Unterrichtungspflicht 

nach § 80 BetrVG ist keine Ordnungswidrig-

keit. Anders sieht das mit unzureichenden In-

formationen bei Hochrisikosystemen aus: In 

diesem Fall müssen Betreiber laut KI-VO mit 

einem Bußgeld rechnen. Auch eine verspätete 

Information bei Arbeitsplatz, -ablauf und -ge-

staltung (§ 90 BetrVG) oder Personalplanung 

(§ 92 BetrVG) gilt als Ordnungswidrigkeit nach  

§ 121 Betriebsverfassungsgesetz und kann mit 

bis zu 10.000 Euro Bußgeld bestraft werden. 

Betriebsanleitung: Nach KI-VO sind die Anbie-

ter von KI-Systemen verpflichtet, dem Betreiber 

eine Betriebsanleitung zur Verfügung zu stellen. 

Die rechtliche Lage zu Geschäftsgeheimnissen 

ist noch nicht geklärt. Nach DSGVO kann die 

Auskunftspflicht nach Art. 15.1.h nicht pau-

schal verweigert werden. Die Offenlegung 

kann gerichtlich abgewogen werden (detail-

lierte Ausführungen bei Klengel / Wenkebach 

2025).

Individuelle Ansprüche: Beschäftigte können 

nach AGG Schadens- und Entschädigungsan-

sprüche erheben, wenn sie sich binnen zwei 

Monaten schriftlich beim Arbeitgeber über die 

Benachteiligung beschwert haben (§ 13 AGG, 

§ 15.4 AGG).

Recht mit Nachdruck durchsetzen

Kapitel 5: Mit Recht gegen Diskriminierung
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Recht mit Nachdruck durchsetzen

ZIELGRUPPEN-
ORIENTIERT 

 

Überblick für
Führungskräfte,

Betriebsräte,
Beratende & Forschende

THEMATISCHE
VIELFALT

Aktuelle Themen wie
Digitalisierung,
Nachhaltigkeit,

Fachkräftemangel

KONKRETE
PRODUKTE 

Angebote wie
Praxisimpulse,

Handlungsleitfäden,
Werkzeugkästen

Plattform Management – Arbeit – Forschung
Sammlung praxisnaher Lösungen aus der Arbeitsforschung

Alle WIN:A-Angebote für Betriebsräte stehen auf www.om-maf.de/betriebsraete/ zur Verfügung.

Die Toolbox für Betriebsräte, hält praxinahe 
Werkzeuge bereit, um aktuelle betriebliche 
Herausforderungen erfolgreich zu gestalten.

Orientiert an den Interessen von Betriebs-
räten bietet sie eine Sammlung essenzieller 
Werkzeuge zu folgenden Themen:

   Künstliche Intelligenz & Digitalisierung
   Datenschutz, Fairness & Diskriminierung
   Transformation & Nachhaltigkeit

Betriebsräte können diese Tools nutzen, um 
ihre Kompetenzen zu erweitern und ihre Mit-
bestimmungsrechte effektiv wahrzunehmen.

QR-Code:
Die BR-Toolbox steht auf
www.btq-kassel.de/toolbox
zur Verfügung.

Mit unseren Handlungsleitfäden stehen  
Betriebsräten Informationen, Praxisbeispiele 
und Checklisten zu ausgewählten Themen  
zur Verfügung. Darüber hinaus finden Be-
triebsräte hier themenbezogene Hinweise 
zu den Regelungsmöglichkeiten nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz und den Anforde-
rungen des Datenschutzes.

So können Betriebsräte sich vertieft mit einem 
Thema auseinandersetzen, Risiken besser ein-
schätzen und konkrete Gestaltungsideen für 
ihren Betrieb entwickeln.
 

 
Weitere Handlungsleitfäden stehen unter oben  
aufgeführten QR-Code sowie www.btq-kassel.de/ 
downloads zur Verfügung.

Praxisimpulse 
Arbeitsforschung

Die Praxisimpulse Arbeitsforschung bieten 
Betriebsräten kurze Beschreibungen zu hilf-
reichen Tools aus der Arbeitsforschung. 
Kenntnisse über diese Werkzeuge können 
Betriebsräte dabei unterstützen, ihre Auf-
gaben nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
wirkungsvoll zu erfüllen.

Das WIN:A-Angebot für Betriebsräte 

QR-Code:

QR-Code: 
Handlungsleitfäden auf  
www.om-maf.de/betriebsraete/ 
praxishilfen....

BR-Toolbox 

Werkzeuge für die  
betriebliche Mitbestimmung

Handlungsleitfäden  
für Betriebsräte

Künstliche Intelligenz 
braucht Weiterbildung 

Inhalte:
   Neue Qualifikationen  

      für  Beschäftigte und  
      Mitglieder des  
     Betriebsrats

   Rechte des Betriebs- 
      rats beim Thema  
      Weiterbildung

Künstliche Intelligenz braucht Weiterbildung

Handlungsleitfaden für Betriebsräte

 

Chatbot

gemeinsam     Lernen

KI-Kompetenzen

E-Learning

http://www.om-maf.de/betriebsraete/
http://www.btq-kassel.de/toolbox
http://www.btq-kassel.de/downloads
http://www.btq-kassel.de/downloads
https://www.om-maf.de/betriebsraete/praxishilfen-und-kontakte-fuer-betriebsraete-zur-innovativen-arbeitsforschung/praxisimpulse-arbeitsforschung-fuer-betriebsraete
https://www.om-maf.de/betriebsraete/praxishilfen-und-kontakte-fuer-betriebsraete-zur-innovativen-arbeitsforschung/praxisimpulse-arbeitsforschung-fuer-betriebsraete
https://www.om-maf.de/betriebsraete/praxishilfen-und-kontakte-fuer-betriebsraete-zur-innovativen-arbeitsforschung/handlungshilfen-fuer-betriebsraete-fundiert-mitgestalten
https://www.om-maf.de/betriebsraete/praxishilfen-und-kontakte-fuer-betriebsraete-zur-innovativen-arbeitsforschung/handlungshilfen-fuer-betriebsraete-fundiert-mitgestalten
https://www.om-maf.de/betriebsraete/praxishilfen-und-kontakte-fuer-betriebsraete-zur-innovativen-arbeitsforschung/handlungshilfen-fuer-betriebsraete-fundiert-mitgestalten
http://www.btq-kassel.de/toolbox
https://www.btq-kassel.de/download/94014/?tmstv=1694772698
https://www.btq-kassel.de/download/94014/?tmstv=1694772698
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  TIPP 1: Informationen und Hilfe im Netz
Wer Diskriminierung erlebt hat, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle wenden. 

Sie berät vertraulich und kostenlos: 

E-Mail: beratung@ads.bund.de, Telefon: 0800 546 5465 (Montag bis Donnerstag, 9 bis15 Uhr) 

Für erste Kontaktaufnahme und Erlebnisschilderung À Antidiskriminierungsstelle - Startseite 

Diskriminierungs-Check 

Das Portal gegen Diskriminierung der ver.di-Jugend À https://www.aktiv-gegen-diskriminie-

rung.info/

  TIPP 2: Zum Vertiefen
Das BTQ-Buch: Andreae / Ghaboli-Rashti / Köppel / Scholz (2025): KI und betriebliche Rege-

lungsvorschläge. Frankfurt am Main, Bund-Verlag. ISBN 978-3-7663-7580-3

Für Betriebsräte in KMU: Cordes / Schliephake (2024): Meisterhaft im digitalen Wandel: Kom-

petenzaufbau über Künstliche Intelligenz (KI) im Handwerk. Karlsruher Schriften zur Hand-

werksforschung, Band 7, itb-Verlag Karlsruhe. ISBN 978-3-9821317-6-4

Die gewerkschaftsnahen Klassiker: Däubler / Klengel (2025): KI im Betrieb. Handbuch für die 

Praxis in Betrieben und Behörde – mit Empfehlungen, Musterformulierungen und Checklisten. 

Frankfurt am Main, Bund-Verlag. ISBN 978-3-7663-7539-1

Schröder / Höfers (2025): Praxishandbuch Künstliche Intelligenz, Handlungsanleitungen, Praxis- 

tipps, Prüffragen, Checklisten, 2. Auflage. Frankfurt am Main, Bund-Verlag. 

ISBN 978-3-7663-7500-1

ver.di (2024): Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Gute Arbeit 2025. Impulse für eine 

humane Technik- und Arbeitsgestaltung. 

  TIPP 3: Informationsmaterial für Betriebsräte zum Weiterlesen
IG Metall Vorstand, Fachbereich Zielgruppen und Gleichstellung: Faktenblatt Diskriminierung

durch KI (2023)

DGB: Gegen Diskriminierung – für Respekt und Gleichberechtigung

  TIPP 4: Seminare, Beratungen und Sachverständigkeit
TBS-Netz: Beratungen und Seminare der gewerkschaftsnahen Technologieberatungsstellen 

für betriebliche Interessenvertretungen, unter: tbs-netz.de

Seminarangebot der BTQ Kassel zu Digitalisierung und Datenschutz, unter: 

https://www.btq-kassel.de/seminarprogramm-2/

Die letzte Überprüfung der Links fand am 11.September 2025 statt.

Tipps für die Praxis

mailto:beratung%40ads.bund.de?subject=
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/diskriminierungs-check/wegweiser/diskriminierungs-check-node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/diskriminierungs-check/wegweiser/diskriminierungs-check-node.html
https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/
https://www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/veroeffentlichungen/jahrbuch-gute-arbeit/++co++548926de-2241-11ef-8889-0bd1d8a4a51d
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/veroeffentlichungen/jahrbuch-gute-arbeit/++co++548926de-2241-11ef-8889-0bd1d8a4a51d
https://www.igmetall.de/download/20230606_2023_06_05_FB_KI_Diskriminierung__2357b068449c5f1081129508fbcb94fe377bfdff.pdf
https://www.igmetall.de/download/20230606_2023_06_05_FB_KI_Diskriminierung__2357b068449c5f1081129508fbcb94fe377bfdff.pdf
https://www.dgb.de/gerechtigkeit/antidiskriminierung/
https://www.tbs-netz.de/startseite
http://www.btq-kassel.de/seminarprogramm-2/


BR Handlungsleitfaden – KI & Diskriminierung  |  29

AlgorithmWatch (2022):  Automatisierte Entscheidungssysteme und Diskriminierung: Ursachen ver-
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